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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

UNO Organisation der Vereinten Nationen
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
ALV Arbeitslosenversicherung
EU Europäische Union
WHO World Health Organization
BASPO Bundesamt für Sport
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
J+S Jugend und Sport
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
TabPG Bundesgesetz über Tabakprodukte
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
KAE Kurzarbeitsentschädigung

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

ONU Organisation des Nations unies
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
AC assurance-chômage
UE Union européenne
OMS Organisation mondiale de la Santé
OFSPO Office fédéral du sport
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
J+S Jeunesse et Sport
ADN Acide désoxyribonucléique
LPTab Loi fédérale sur les produits du tabac
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Angesichts der etwas verfahrenen Situation der Interkantonalen Vereinbarung über die
Koordination der hochspezialisierten Medizin reichte Ständerätin Fetz (sp, BS) eine
Motion ein, mit der sie den Bundesrat verpflichten wollte, selber aktiv zu werden, falls
sich die Kantone nicht bis im Frühjahr 2006 einigen können. Dieser verwies auf die
noch nicht in Kraft getretene Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), weshalb er der Umsetzung durch
die Kantone nicht vorgreifen wolle. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 27 zu 11
Stimmen abgelehnt. Weil der Bundesrat aus den gleichen Gründen Ablehnung
beantragte, zog Nationalrat Joder (svp, BE) eine analoge Motion (Mo. 04.3634) zurück.
Die Verzögerungen bei der Umsetzung der IVKKM veranlasste auch die im Nationalrat
vertretene Ärzteschaft, im Fall einer nicht einvernehmlichen Lösung eine Intervention
des Bundes zu verlangen. (Zur NFA siehe hier.) 1

MOTION
DATE: 12.12.2005
MARIANNE BENTELI

Zwischen dem 14. und dem 21. September 2020 fand das
Differenzbereinigungsverfahren zum Covid-19-Gesetz statt. Dabei blieb das Programm
der beiden Räte sehr gedrängt. Gleich zu Beginn des Verfahrens nahm der Nationalrat
einen Ordnungsantrag Weichelt-Picard (al, ZG) an und verschob wie darin gefordert die
Behandlung des Geschäfts auf den Folgetag, um der Kommission eine ausführlichere
Diskussion der Differenzen zu ermöglichen. 
Bei den Beratungen selber konnten die Räte dann die meisten Aspekte bereinigen,
einzelne Fragen zu den Härtefallmassnahmen und zur Erwerbsersatzordnung blieben
jedoch bis zum Schluss offen. 

Bereinigen konnte das Parlament unter anderem die Fragen zum Gegenstand des
Gesetzes. Hier pflichtete der Nationalrat dem Vorschlag des Ständerats bei, wonach der
Bundesrat seine aussergewöhnlichen Befugnisse nur dann einsetzen darf, wenn eine
Behandlung durch das Parlament zeitlich nicht möglich ist. Bezüglich des Einbezugs von
Sozialpartnern, Gemeinden und Städten bei der Erarbeitung von Massnahmen brachte
die Mehrheit der SGK-NR ihren anfänglichen Vorschlag erneut vor: So sollten zwar die
Sozialpartner, nicht aber die Verbände von Gemeinden und Städten einbezogen
werden. Entgegen anderen Anträgen der Minderheiten Prelicz-Huber (gp, ZH) im
Nationalrat und Dittli (fdp, UR) im Ständerat stimmten beide Parlamentskammern
diesem Vorschlag zu. 

Bezüglich des Gesundheitsbereichs war lediglich die Frage nach dem Verbot von
medizinischen Tätigkeiten noch offen. Hier wollte der Ständerat ausdrücklich
festhalten, dass eine solche Einschränkung nur bei nicht dringenden Behandlungen
möglich sein soll. Dem stimmte der Nationalrat zu, packte die Bestimmung aber in eine
schlankere Formulierung. 

Auch bei den ALV-Massnahmen, spezifisch bezüglich der Entschädigung von
Lohnfortzahlungen durch die Arbeitgebenden, wurden sich die Räte einig. Der
Ständerat hatte diesbezüglich zuvor kritisiert, dass der Bundesrat in den meisten Fällen
Massnahmen vorschlage, welche eine Weiterarbeit der Betroffenen ermögliche, und es
für diese Fälle keine Entschädigung brauche. Der Nationalrat nahm folglich den
Vorschlag seiner Kommission an, wonach die Entschädigungen ausdrücklich auf Fälle
eingegrenzt werden sollten, bei denen die Arbeit aufgrund behördlicher Massnahmen
eingestellt werden muss. Dieser Formulierung konnte sich in der Folge auch der
Ständerat stillschweigend anschliessen. 

Bei den Ausländer- und Asylmassnahmen folgte der Nationalrat dem Ständerat
bezüglich der Möglichkeit zur Fristerstreckung bei Ausreise, dem Erlöschen von Asyl
und von vorläufigen Aufnahmen, obwohl er in der ersten Debatte einen
entsprechenden Minderheitsantrag Crottaz (sp, VD) noch abgelehnt hatte. Diese
Massnahme sei nötig, falls die epidemiologische Lage eine Ausreise aufgrund
geschlossener Grenzen nicht erlaube, erklärte Kommissionssprecherin Humbel (cvp,
AG). Der Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag de Courten (svp, BL), der an der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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bisherigen Entscheidung des Nationalrats festhalten wollte, ab. Auch den
ständerätlichen Vorschlag, wonach der Bundesrat bei Grenzschliessungen die
Reisefreiheit der Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie von Einwohnerinnen und
Einwohnern gewährleisten solle, hiess die grosse Kammer entgegen einem
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) gut. 

Bei den insolvenzrechtlichen Massnahmen stimmte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission der vom Ständerat geschaffenen Regelung, wonach auch bei
Überschuldung eine Abweichung vom Gesetz möglich sein soll, stillschweigend zu.
Hingegen beharrte er darauf, dass Transporteure nicht für Zollschulden, welche durch
den Covid-19-bedingten Konkurs von Empfängern oder Importeuren entstanden ist,
haftbar gemacht werden können. Hier gab sich der Ständerat in der nächsten
Behandlungsrunde geschlagen. 

Eine Lösung fand man auch bei den Massnahmen in der ALV. Offen war hier noch die
Frage, ob Mitarbeitenden auf Abruf, in einem zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnis, in
einem Lehrverhältnis oder Temporärarbeitskräften ebenfalls Anspruch auf
Erwerbsausfallentschädigungen zugesprochen werden kann. Der Nationalrat beharrte
auf dieser Ausweitung, worauf die SGK-SR einen Kompromissvorschlag machte:
Mitarbeitende auf Abruf in unbefristeten Arbeitsverhältnissen sollten EO beantragen
können, nicht aber die übrigen aufgezählten Gruppen. Trotz anderslautenden
Minderheitsanträgen im Ständerat (Graf, gp, BL) und Nationalrat (Prelicz-Huber)
willigten beide Räte in diesen Kompromiss ein.

Bis zum Schluss umstritten waren Aspekte des Kulturbereichs. Zwar konnten die Räte
auch in diesem Bereich zahlreiche Differenzen ausräumen. So einigten sie sich darauf,
die Leistungsvereinbarungen der Kantone mit CHF 100 Mio. zu unterstützen, wie es der
Nationalrat vorgeschlagen hatte. Zudem willigte der Nationalrat ein, dass der Bund bei
den Sportvereinen keine Rangrücktritte machen soll. Bei der Unterstützung für
besonders stark betroffene Unternehmen setzte sich der Nationalrat bezüglich der
Kann-Formulierung durch: Die Unterstützung bleibt somit für den Bundesrat freiwillig.
Zudem kann der Bundesrat diesbezüglich zukünftig A-Fonds-perdu-Beiträge
ausrichten. Man einigte sich überdies darauf, dass Unternehmen zwar prinzipiell nur
Härtefallmassnahmen beanspruchen können, wenn sie keine anderen Finanzhilfen
beanspruchen, schränkte diese Regelung aber noch etwas ein: KAE, EO und die Covid-
Kredite sollen dabei nicht berücksichtigt werden. Dass teilweise nur um einzelne
Ausdrücke gestritten wurde, zeigte die Frage, wie «fit» die Unternehmen zum Erhalt
von Härtefallmassnahmen sein müssen. Einig war man sich, dass Unternehmen ohne
Zukunftsperspektive keine Hilfe mehr erhalten sollten. Die Räte entschieden sich
jedoch gegen die Begriffe «gesund» (Ständerat, erste Behandlung), «profitabel»
(Nationalrat, zweite Behandlung) und «profitabel und überlebensfähig» (Ständerat,
zweite Behandlung) und bevorzugten stattdessen «profitabel oder überlebensfähig»
(Nationalrat, dritte Behandlung). Ein weiterer Versuch durch eine Minderheit Weichelt-
Picard, Unterstützung für die Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung
zu erhalten, diesmal über deren Aufführung bei den besonders stark betroffenen
Branchen, scheiterte erneut.
Bis zum Schluss des Differenzbereinigugsverfahrens umstritten blieb schliesslich die
Frage der Definition eines Härtefalls und seiner Bedingungen. Kann ein Härtefall als
Rückgang des Jahresumsatzes auf unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts
(Ständerat) definiert werden, wobei auch die Gesamtvermögenssituation berücksichtigt
werden soll, oder müssen dafür vielmehr die Zahlen zur Umsatzeinbusse und zum
Insolvenzrisiko betrachtet werden (Nationalrat)? Diese Frage musste in der
Einigungskonferenz entschieden werden, die gleich im Anschluss an die
Differenzbereinigung stattfand. 

Ebenfalls keine Einigung im Differenzbereinigungsverfahren fand man bei einzelnen
Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls. Einig wurde man sich zwar
bezüglich der Frage, ob Selbständigerwerbende und Personen in arbeitgeberähnlicher
Stellung ebenfalls Anspruch auf EO erhalten sollten. Hier setzte sich der Nationalrat
durch, der eine entsprechende Regelung gefordert hatte. Die Schaffung einer
Obergrenze des anzurechnenden Betrags bei EO (erste Behandlung des Nationalrats)
respektive eine Obergrenze des anrechenbaren Einkommens (zweite Behandlung des
Nationalrats) legten die Räte jedoch nicht fest, weil sie die Schaffung eines
Schwellenwertes verhindern wollten; diese Fragen soll der Bundesrat in
entsprechenden Verordnungen entscheiden. Des Weiteren war umstritten, ob ein
Erwerbsausfall nachgewiesen werden muss und ob die selbstdeklarierte Höhe des
Erwerbsausfalls ausbezahlt werden soll. Dies wollte der Nationalrat aufgrund eines breit
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abgestützten Einzelantrags Mettler/Meyer/Rösti/Roduit durch Stichproben
sicherstellen, was der Ständerat mit einer etwas abgeänderten Formulierung
akzeptierte. Schliesslich gab sich der Ständerat auch bei der Verwendung der
Arbeitgeberbeitragsreserven durch die Arbeitgeber zur Bezahlung der BVG-Beiträge
geschlagen. 
Nicht einig wurde man sich auch bei der Frage, wer EO erhalten soll. Anfänglich stritten
sich die Räte diesbezüglich darüber, ob nur bei Unterbrechung oder auch bei
massgeblicher Einschränkung der Erwerbstätigkeit Erwerbsersatz ausgerichtet werden
kann. Dann schlug der Ständerat vor, die Einschränkungen zu beziffern: Bei
Umsatzeinbussen von mindestens 60 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren soll ein
EO-Bezug möglich sein. Der Nationalrat fürchtete sich jedoch diesbezüglich vor
Schwelleneffekten und nahm einen entsprechenden Einzelantrag
Mettler/Meyer/Prelicz-Huber/Roduit/Rösti/Sauter an, weshalb der Ständerat die
Regelung präzisierte: Bei einer Umsatzeinbusse von mindestens 65 Prozent gilt man als
«massgeblich eingeschränkt», bei Umsatzeinbussen zwischen 60 und 65 Prozent
können Erwerbsausfallentschädigungen dann beantragt werden, wenn das
durchschnittliche massgebliche Einkommen 2015 bis 2019 unter CHF 90'000 liegt.
Ansonsten wird ein Einkommen von CHF 90'000 angerechnet. Wichtig sei der
Kommissionsmehrheit, dass die gesamte Vermögens- und Kapitalsituation
berücksichtigt werde, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG). Über diesen
Vorschlag musste entsprechend ebenfalls die Einigungskonferenz entscheiden. 
Umstritten war diesbezüglich auch die Frage, bis wann Artikel 10 zum Erwerbsausfall
gelten soll. Der Bundesrat hatte eine Geltungsdauer bis Ende 2022 vorgeschlagen, der
Nationalrat wollte diese aber auf Juni 2021 beschränken. Aufgrund eines Einzelantrags
Feller (fdp, VD) erlaubte die grosse Kammer überdies eine rückwirkende Inkraftsetzung
dieses Artikels auf den 17. September 2020. Damit wollte er die Möglichkeit auf
Rückwirkung schaffen, welche der Bundesrat in einer Medienmitteilung angekündigt
hatte, aber die ohne Rechtsgrundlage nicht möglich sei, betonte Feller. Nachdem die
SGK-SR noch die Kann-Formulierung zur Rückwirkung gestrichen hatte, willigten beide
Räte ein. 2

Die Organspende-Initiative und ihr indirekter Gegenvorschlag waren Gegenstand der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession 2021. Im Vorfeld hatte sich die SGK-SR
mit 9 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates und mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen das Volksbegehren
ausgesprochen. Gemäss Kommissionssprecher Paul Rechsteiner (sp, SG) sei die
Widerspruchsregelung als «konkrete Antwort auf den Organmangel» zu werten.
Ausgehend von den Erfahrungen südeuropäischer Staaten könne angenommen werden,
dass die Zahl der Spenderinnen und Spender durch einen Systemwechsel zunehme.
Allerdings gehe der Kommissionsmehrheit wie bereits dem Bundesrat die von der
Initiative geforderte enge Widerspruchslösung zu weit – daher auch die diesbezüglich
ablehnende Haltung. Weitere Ansätze, mit denen dem Organmangel begegnet werden
könnte, namentlich die Einführung eines Erklärungsmodells und der Vorschlag
Nantermod (fdp, VS), den Spendewillen auf der Krankenversicherungskarte einzutragen,
hätten in der Kommission ebenfalls keine Unterstützung gefunden, so Rechsteiner
weiter. Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, welcher eine erweiterte
Widerspruchlösung vorsehe, handle es sich hingegen um eine griffige Lösung, bei der
auch die nächsten Angehörigen entlastet würden. Eine Kommissionsminderheit rund
um Josef Dittli (fdp, UR) teilte diese Ansicht indes nicht. Dem Urner Standesvertreter
zufolge würde auch durch den indirekten Gegenvorschlag «eine Erwartungshaltung
generiert, die einer Pflicht zur Organspende gefährlich nahe komm[e]». Einen
entsprechenden Nichteintretensantrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 13
Stimmen ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer abgesehen von
redaktionellen und formellen Änderungen der grossen Kammer und nahm den Entwurf
des indirekten Gegenvorschlags mit 31 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Die
Volksinitiative indes blieb im Ständerat chancenlos. Einstimmig sprachen sich die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen das Volksbegehren aus. 3

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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In der Wintersession 2021 kam die Motion der SGK-NR zur Zulassungssteuerung bei
psychologischen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in den Ständerat.
Josef Dittli (fdp, UR), Sprecher der SGK-SR, erklärte, dass die Kommission das Geschäft
mit 11 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zur Annahme empfehle. Die Kommission erachte
die Kontrolle der steigenden Kosten und der potenziellen Mengenausweitungen des
Leistungsangebots von psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
als erforderlich. Durch die Motion könnten die Versorgungsqualität und eine
angemessene Entwicklung gewährleistet werden. Dieser Meinung war auch
Gesundheitsminister Alain Berset, der die Motion zur Annahme empfahl.
Stillschweigend kam das Stöckli dieser Aufforderung nach. 4

MOTION
DATE: 06.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Médecins et  personnel soignant

Am 3. Juli 2002 hatte der Bundesrat einen vorerst auf drei Jahre begrenzten
Zulassungsstopp für die Eröffnung neuer Arztpraxen erlassen. Damit wollte man
einerseits der ungebremsten Zunahme der Leistungserbringer, insbesondere der
Spezialärzte, entgegenwirken, andererseits die Zuwanderung von jungen Ärzten aus
dem EU-Raum in Grenzen halten, welche mit dem Inkrafttreten des
Freizügigkeitsabkommens im Personenverkehr der Schweizer Ärzteschaft bei der
Eröffnung einer eigenen Praxis gleichgestellt wurden. In beiden Punkten war man nicht
sehr erfolgreich. Die Zahl der Ärzte in freier Praxis nahm schweizweit zwischen 2002
und 2006 um 14% zu, der Anteil unter ihnen, der über kein schweizerisches
Ärztediplom verfügt, erfuhr in diesem Zeitraum fast eine Verdoppelung und stieg von
knapp 3,5 auf gegen 6,5%. Der Zulassungsstopp wurde stets nur als vorübergehende
Massnahme erachtet, bis bei der Revision des KVG neue Modelle für das Anrecht von
Ärzten auf Abrechnung über die Grundversicherung eingeführt werden. Beim zweiten
Anlauf zur KVG-Revision – die erste war 2003 in der Schlussabstimmung im Nationalrat
gescheitert – präsentierte der Bundesrat separate Vorlagen zu den einzelnen
Bereichen, um nicht wieder an einem Junktim und unheiligen Allianzen zu scheitern. Als
Ablösung des Zulassungsstopps stellte er ein Modell vor, welches eine Aufhebung des
Kontrahierungszwangs der Krankenversicherer mit sämtlichen Leistungserbringern und
die Förderung von (günstiger arbeitenden) Ärztenetzwerken vorsieht (HMO-Praxen,
Managed-Care-Systeme). Da diese Teilrevision seither angesichts heftiger Widerstände
insbesondere aus der Ärzteschaft in der zuständigen Ständeratskommission vor sich hin
dümpelt, hatten die Räte 2004 einer Verlängerung des Stopps bis 2008 zugestimmt.
Weil auch in der Folge keine Fortschritte erzielt wurden, beantragte der Bundesrat eine
erneute Verlängerung bis Ende 2010. (Zu den einzelnen Vorlagen zur Revision des KVG
siehe hier)

Im Ständerat räumte die Kommissionssprecherin ein, dass die Massnahme ihren Zweck
„kaum, wenig oder gar nicht“ erfüllt. Der Verzicht auf die Weiterführung ohne
gleichzeitig eine Anschlussregelung zu treffen, berge aber das Risiko einer
unkontrollierten Mengenausweitung. Im Übrigen hätten die Kantone die Möglichkeit, die
Anwendung des Zulassungsstopps sehr differenziert auszugestalten, weshalb
vorderhand kein Ärztemangel zu befürchten sei. Angesichts der Verzögerungen beim
Aufheben des Vertragszwangs war Eintreten unbestritten. Eine Kommissionsminderheit,
vertreten durch Fetz (sp, BS), beantragte einen gelockerten Zulassungsstopp, indem die
Grundversorger davon ausgenommen würden. Profitieren würden davon die
Allgemeinmediziner, Internisten, Ärzte in Gruppenpraxen, Kinderärzte, Hebammen und
Gynäkologen. Dieser Vorschlag wurde mit 28 zu 9 Stimmen abgelehnt. Mit 28 zu 8
Stimmen stimmte die kleine Kammer der Verlängerung zu. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.12.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Forster-Vannini (fdp, SG), welche den Bundesrat aufforderte, den
Zulassungsstopp für Ärzte durch neue freiheitliche Versicherungsformen abzulösen,
lehnte der Ständerat mit 10 zu 17 Stimmen ab. Zudem forderte die Motion, dass neue
Voraussetzungen für die Anwendung einer optimalen Medizin durch eine Anpassung des
Risikoausgleichs geschaffen werden. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion
beantragt, sicherte der Motionärin aber zu, die Anliegen in die SGK einzubringen.
Ebenfalls abgelehnt wurde eine Motion Fetz (sp, BS), welche den Bundesrat beauftragen
wollte, dem Parlament möglichst rasch den Entwurf zu einem Erlass über Massnahmen
bei ärztlicher Unter- oder Überversorgung vorzulegen. Ohne Gesetzesänderung würde
Ende 2009 der befristete Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte auslaufen. Damit
verbunden waren Befürchtungen, dass in ländlichen Gebieten das medizinische
Angebot sinken und in den Zentren durch die Ausweitung des Angebots

MOTION
DATE: 18.03.2009
LINDA ROHRER
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überproportional und kostenintensiv steigen würde. Auch hier wandte der Bundesrat
ein, dass in der SGK des Nationalrates eine entsprechende Vorlage hängig sei und er es
nicht als opportun erachte, eine neue Vorlage auszuarbeiten und damit die laufenden
Beratungen infrage zu stellen. 6

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der
indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf
Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten
der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der
Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
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Médicaments

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
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kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
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Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 8

Nachdem der Nationalrat der Motion Humbel (cvp, AG) zum differenzierten
Preisfestsetzungssystem für Arzneimittel im Dezember 2017 Folge gegeben hatte,
nahm sich die SGK-SR im Oktober 2018 dem Vorstoss an. Da das Anliegen bereits in das
erste Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen integriert worden
sei, erachtete die Kommission die Motion «nicht für zweckmässig». Folglich lehnte sie
diese ohne Gegenstimme ab. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat das Geschäft zusammen mit einer
Motion Brand (svp, GR; Mo. 15.4231) und einer weiteren Motion Humbel (Mo. 17.3827).
Während Roland Eberle (svp, TG) noch einmal die Sicht der Kommission darlegte,
entgegnete Josef Dittli (fdp, UR), dass durch das Massnahmenpaket nicht alle
Forderungen des Vorstosses abgedeckt würden. Zudem betonte er den noch immer
existierenden Handlungsbedarf im Arzneimittelbereich und forderte den Bundesrat
dazu auf, sich – unabhängig vom Ausgang der Motion – weiterhin mit dem Thema
auseinanderzusetzen und diesbezüglich Lösungsvorschläge zu präsentieren. Anita Fetz
(sp, BS) kritisierte unterdessen die Wirksamkeit der Motion. Die Schweiz sei im Besitz
eines guten Gesundheitssystems, habe aber ein ungerechtes Finanzierungssystem.
Wolle man für den Mittelstand etwas ändern, müsse man «endlich offen über die
Finanzierung reden». Gesundheitsminister Berset führte noch einmal die Geschehnisse
der vergangenen zwei Jahre aus und unterstrich die Wichtigkeit der Thematik. Er sei
froh, hierzu die Unterstützung des Parlaments zu haben, jedoch seien die
entsprechenden Motionen in der gegenwärtigen Situation nicht nötig. Um die Kosten zu
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senken, schienen ihm in erster Linie Elemente wie Transparenz und Qualität
entscheidend. Stillschweigend lehnte die kleine Kammer alle drei Motionen ab. 9

Epidémies

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer Motion Feller (fdp, VD) an,
welche im Kampf gegen Covid-19 die Durchführung serologischer Tests in Apotheken
forderte. Für die SGK-SR berichtete Josef Dittli (fdp, UR), dass sich die Situation seit
dem Einreichen des Vorstosses verändert habe und die entsprechenden Tests
mittlerweile in Schweizer Apotheken angeboten würden. Die Forderung der Motion sei
daher bereits erfüllt respektive überholt. Daher empfehle die Kommission die
Ablehnung des Geschäfts. Gesundheitsminister Berset kam in seiner Wortmeldung zum
gleichen Schluss. In der Folge lehnte das Stöckli den Vorstoss stillschweigend ab. 10

MOTION
DATE: 01.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Stillschweigend gab der Ständerat in der Wintersession 2021 einer Standesinitiative des
Kantons Jura, welche eine Preisobergrenze für Hygienemasken und
hydroalkoholisches Gel in der ausserordentlichen Lage forderte, keine Folge. Damit
folgte er seiner SGK. Diese erachtete das Anliegen als überholt, vielmehr gelte es nun zu
gewährleisten, dass die Bevölkerung ausreichend mit medizinisch wichtigen Gütern
versorgt werde, erklärte der Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) im Rat. 11

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Recherche médicale

Der Nationalrat beriet als erster das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen
beim Menschen (GUMG). Mit dem neuen Gesetz werden die Voraussetzungen für
genetische Untersuchungen im Medizinal-, Arbeits-, Versicherungs- und
Haftpflichtbereich festgelegt sowie die Erstellung von DNA-Profilen geregelt, sofern
diese nicht schon im DNA-Profil-Gesetz erfasst sind. Ausgenommen bleibt der ganze
Forschungsbereich; er soll in einem separaten Gesetz geregelt werden. Bundesrat
Blocher steckte das Spannungsfeld der Diskussionen ab, indem er meinte, die
genetische Diagnostik sei für die Kranken mit Hoffnung, für die Wirtschaft mit Visionen
und für die Gesellschaft mit Ängsten verbunden. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden, nämlich
pränatale Tests und das Einsichtsrecht der Versicherer in frühere genetische
Untersuchungen. Bei den Untersuchungen am Ungeborenen setzte sich die gegenüber
der Version des Bundesrates restriktivere Formulierung der Kommission durch, welche
die genetischen Untersuchungen strikt auf den medizinischen Bereich einschränkte
und Begriffe wie „Lebensplanung“ ausmerzte, welche eine eugenische Note enthalten
könnten; pränatale Tests sind lediglich zugelassen, um beim ungeborenen Kind
mögliche Anomalien zu diagnostizieren. Neben der allgemeinen Information, wie sie der
Bundesrat postuliert hatte, soll den Eltern auch eine psychosoziale Beratung angeboten
werden. Ein Antrag Wäfler (edu, ZH) für ein völliges Verbot derartiger Tests wurde mit
134 zu 12 Stimmen deutlich verworfen. 

In der Frage des Einsichtsrechts von Privatversicherungen vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags hatte der Bundesrat vorgeschlagen, Nachforschungen
zuzulassen, falls die Versicherungssumme einen gewissen Betrag übersteigt (400'000
Fr. für eine Lebensversicherung, 40'000 Fr. pro Jahr bei Invalidität). Er begründete dies
damit, dass es zu verhindern gelte, dass sich Personen im Wissen um ihr hohes Risiko
zu günstigen Prämien einen teuren Versicherungsschutz auf Kosten des Kollektivs
verschaffen. Die Kommission schlug demgegenüber ein striktes Nachforschungsverbot
vor, weil Genanalysen zu einem mächtigen Instrument der Versicherer werden und zum
„gläsernen Menschen“ führen könnten. Eine Minderheit Noser (fdp, ZH) unterstützte
grundsätzlich die Fassung des Bundesrates, wollte die Hürden für Nachforschungen
aber tiefer halten (250'000 resp. 25'000 Fr.). Schliesslich setzte sich der Bundesrat mit
94 zu 82 Stimmen gegen den Antrag Noser und mit 97 zu 59 gegen die Kommission
durch.

Der Ständerat schloss sich in allen wesentlichen Punkten der grossen Kammer an. Ein
Antrag Fetz (sp, BS) für ein völliges Nachforschungsverbot für Privatversicherungen
wurde mit 32 zu 9 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz schuf die kleine Kammer bei den
Informationsstellen für pränatale Untersuchungen. Er befand, die psychosoziale
Beratungspflicht würde die kantonalen Stellen für Schwangerschaftsberatung
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überfordern und zu zusätzlichen Kosten für die Kantone führen; die medizinische
Information durch die Ärzteschaft sei ausreichend. Diese Differenz konnte erst in der
dritten Runde durch eine Kompromissformulierung des Ständerates ausgeräumt
werden, wonach die zuständigen Stellen informieren und „in allgemeiner Weise“ eine
Beratung über pränatale Untersuchungen anbieten. Das neue Gesetz wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 169 zu 9 Stimmen und im Ständerat einstimmig
angenommen. 12

Stupéfiants

Im Juli lancierte ein Komitee „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“ die
Volksinitiative „Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz“. Diese
„Hanfinitiative“ verlangt die Straffreiheit für den Konsum, Besitz und Erwerb von
psychoaktivem Hanf zum Eigenbedarf sowie eine staatliche Kontrolle von Anbau und
Handel. Letzteres könnte in Konflikt stehen mit einer UNO-Vereinbarung, die seit 1970
auch für die Schweiz gilt. Der Entwurf zur BetMG-Revision hatte ebenfalls ein
behördliches Toleranzregime für Anbau und Handel vorgesehen, dieses aber mit einer
Kann-Formulierung versehen, was jederzeit eine Aufhebung ermöglicht hätte. Trotz
dieser völkerrechtlichen Unklarheit nahmen im Initiativkomitee neben Vertretern der
SP – Cavalli (TI), Fetz (BS), Garbani (NE), Janiak (BL) und Wyss (BE) – und der Grünen
(Lang, ZG und Müller, AG) – auch Abgeordnete aus den bürgerlichen
Bundesratsparteien – Kleiner (AR), Markwalder-Bär (BE) und Noser (ZH) für die FDP
sowie Frick (SZ) und Maissen (GR) für die CVP – bis hin zur SVP (Jenny, GL) Einsitz. 13

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 21.07.2004
MARIANNE BENTELI

Die Drogenpolitik mit den vier Säulen Prävention, Therapie, Überlebenshilfe und
Repression wird dauerhaft im Recht verankert. Der Ständerat stimmte dieser von der
SGK des Nationalrates ausgearbeiteten Revision des Betäubungsmittelgesetzes zu,
welche den Bereich Cannabis-Konsum bewusst ausklammert, da wegen dieser Frage
2004 eine umfassende Revision an der Opposition im Nationalrat gescheitert war. Um
nicht das Geschäft erneut zu gefährden, zog Fetz (sp, BS) ihren Antrag zurück, das
„Kiffen“ ab 18 Jahren für straffrei zu erklären. Als Entgegenkommen an die grosse
Kammer übernahm der Ständerat deren einleitende Formulierung, wonach das
Hauptziel der Drogenpolitik die Förderung der Abstinenz ist, fügte aber den
relativierenden Begriff „namentlich“ ein. Er präzisierte zudem die
Nationalratsbeschlüsse dahingehend, dass in der Medizin Drogen als Schmerzmittel
verwendet werden dürfen. Ebenso strich er diskussionslos Heroin aus der Liste der
verbotenen Substanzen; da die heroingestützte Behandlung in der Vier-Säulen-
Therapie ausdrücklich vorgesehen sei, wäre ein grundsätzliches Verbot der Anwendung
dieser Substanz widersinnig. Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung einstimmig
verabschiedet. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
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MARIANNE BENTELI

Im Parlament wurde das Tabakproduktegesetz im Sommer 2016 erstmals beraten, der
Ständerat war zuerst an der Reihe. Seine SGK wollte den Entwurf jedoch mit einigen
Auflagen an den Bundesrat zurückweisen. Gegen die Rückweisung stand eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) ein. Mit 6 zu 4 Stimmen und 2 Enthaltungen kam der
Rückweisungsantrag in der Kommission zu Stande. Zwar stehe die Mehrheit zum
Kinder- und Jugendschutz, die Vorlage gehe jedoch in einigen Punkten zu weit, so
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Es seien drei wesentliche Bereiche, die nicht
goutiert würden: Erstens stelle das Gesetz einen zu starken und unverhältnismässigen
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Zweitens führe es zu einer «Situation der
latenten Rechtsunsicherheit», da zu viele «Kann-Formulierungen» vorgesehen seien
und die Möglichkeiten der Regierung, einzelne Aspekte auf dem Verordnungsweg zu
regeln, für die Unternehmen unbefriedigend seien. Und drittens fehle eine
Differenzierung bei der Regelung von unterschiedlich schädlichen Produkten, weil E-
Zigaretten weniger schädlich seien als herkömmliche, was der Bundesrat sogar selbst in
seiner Botschaft festgehalten habe. E-Zigaretten fielen gemäss vorliegendem Entwurf
jedoch in die gleiche Kategorie wie herkömmliche Tabakprodukte, was für die
Kommission unverständlich war. Die Vorlage sei «nicht stimmig», der Bundesrat solle
sie überarbeiten. 
Anderer Meinung war die Kommissionsminderheit, sie wollte das mit Abstand liberalste
Gesetz in Europa, wie es Stöckli nannte, beraten. Er zeichnete, als Vertreter
verschiedener Gesundheitsorganisationen sprechend, ein düsteres Bild. Die
Verantwortung aus der Verfassung, im Bereich Gesundheitsschutz Massnahmen zu
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ergreifen, war nur ein Argument seines Referats. Er sprach auch die positive Haltung
der Kantone an, denn 23 von ihnen hatten sich in der Vernehmlassung positiv zum
Entwurf geäussert. Es kristallisierte sich in der Folge heraus, dass über den
Jugendschutz weitgehend Einigkeit herrschte, ebenso über das in diesen Bereich
fallende Verkaufsverbot an Minderjährige, wie Ständerat Bischofberger (cvp, AI)
feststellte. Knackpunkt war hingegen das Werbeverbot beziehungsweise dessen
Tragweite. Den Vorwurf, dass der Rückweisungsantrag als Zugeständnis an die
Tabakindustrie gewertet werden könne, versuchte FDP-Ständerat Eder (fdp, ZG) zu
entkräften. Stattdessen – und er war nicht der Einzige, der dieses Argument aufgriff –
ginge es eben darum, das Prinzip der Eigenverantwortung hochzuhalten. Der Staat
müsse nicht «Hüter für das Tun und Lassen» der mündigen Bürger werden. 
Es brauchte eine weitere Sitzung im Ständerat, um die Entscheidung herbeizuführen.
Gesundheitsminister Berset erklärte in seinem ausführlichen Vortrag, die Rückweisung
zu akzeptieren. Man möge die Vorlage aber nicht dem Bundesrat zurückgeben, sondern
Rückweisung an die Kommission beschliessen, damit diese eine Detailberatung
durchführen könne. Sein Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt: Mit 28 zu 15 Stimmen
wurde das Gesetz an den Bundesrat zurückgewiesen. 
Die Rückweisung umfasste auch drei Auflagen, die der Bundesrat in einer neuerlichen
Ausarbeitung berücksichtigen sollte. Dabei handelte es sich um die Verankerung des
Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten. Zudem wurde die Regierung
angewiesen, eine rechtliche Grundlage für Testkäufe zu schaffen und ein Verbot von
speziell an Minderjährige gerichtete Werbung zu erlassen. Weiter sollten die
«wichtigsten Punkte der Tabakverordnung» in das neue Gesetz übernommen werden.
Auf zusätzliche Einschränkungen in der Werbung, der Verkaufsförderung und dem
Sponsoring sollte jedoch verzichtet werden. Zuletzt stand auch die Legalisierung des
Handels mit Alternativprodukten (E-Zigaretten und Snus) sowie die spezifische
Regelung dieser Produkte auf der Wunschliste der SGK.

In der Presse rief die Rückweisung deutliche Reaktionen hervor: Sie wurde
insbesondere als Sieg der Tabakindustrie gewertet, zudem wurde auf deren
erfolgreiches Lobbyieren hingewiesen. Auch der ehemalige Zürcher Ständerat Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) äusserte im Tages Anzeiger Kritik: Er sehe die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs und die dabei obsiegende Argumentation als grundlegende Abwehr
gegen einen Beitritt der Schweiz zu einem Rahmenübereinkommen der WHO zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs. Insofern befürchtete der Gesundheitspolitiker ein
Reputationsschaden für die Schweiz. 15

Anfang März 2021 kam die Motion der SGK-SR, welche eine Besteuerung von
elektronischen Zigaretten zum Gegenstand hatte, erneut in den Ständerat.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erläuterte noch einmal den Inhalt des
Geschäfts und informierte über die durch die SGK-NR vorgenommene Ergänzung,
welche darauf abzielte, ein Inkrafttreten der Änderung der Besteuerung von E-
Zigaretten vor der Verabschiedung des TabPG (BRG 15.075) zu verhindern. Die
ständerätliche Kommission erachte den von ihrer Schwesterkommission eingebrachte
Punkt als sinnvoll, da die Regulierung des E-Zigaretten-Marktes durch die
Bestimmungen des TabPG beeinflusst werde und es diese folglich zu berücksichtigen
gelte, so Dittli. Daher beantragte die SGK-SR mit 12 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die
Annahme der abgeänderten Motion. Hans Stöckli (sp, BE) begrüsste die allseits offene
Haltung gegenüber dem Anliegen, betonte gleichzeitig aber auch, dass die Annahme des
Geschäfts nicht bedeute, dass man bis zum Inkrafttreten des TabPG in Sachen
Besteuerung nichts unternehmen müsse, sondern dass die parlamentarischen
Beratungen der Motion und des Bundesratsgeschäfts gleichzeitig vonstatten gehen
müssten, um das Vorliegen beider Revisionen bei der Verabschiedung des Gesetzes zu
gewährleisten. Bundesrat Maurer erklärte sich ebenfalls mit dem abgeänderten
Motionstext einverstanden. Er rechnete damit, dass das TabPG Mitte 2023 in Kraft trete
und die elektronischen Zigaretten somit ab diesem Zeitpunkt wieder einer Steuer
unterstellt seien. Stillschweigend nahm der Ständerat die Motion an. 16
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In der Sommersession 2021 war es erneut am Ständerat, die Vorlage zum
Tabakproduktegesetz zu beraten. Dabei galt es, über gut 20 Differenzen zum
Nationalrat zu befinden. Dieser hatte in seiner Behandlung insgesamt weniger
weitreichende Regelungen beschlossen als das Stöckli in seiner ersten Beratung.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte, dass der Mehrheit der SGK-SR der
Jugendschutz und die Ratifizierung des WHO-Übereinkommens ein Anliegen sei. Um
dieses nicht zu gefährden, möchte die Kommission an einigen Artikeln festhalten oder
unterbreite gangbare Kompromisse. Wie sich jedoch im Verlaufe der Behandlung zeigen
sollte, folgte die kleine Kammer mehrfach Minderheits- und Einzelanträgen, welche
weniger weit gehen wollten als die Kommissionsmehrheit. 
Bezüglich Zusammensetzung der Tabakprodukte und ihrer Emissionen sprach sich der
Ständerat mit 26 zu 18 Stimmen für einen Minderheitsantrag Müller (fdp, LU) aus, der
das vom Nationalrat vorgesehene Mentholverbot streichen wollte. Gemäss Müller
bestehen «keine gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnisse» zum
Abhängigkeitspotenzial solcher Stoffe. Die Kommissionsmehrheit hätte eine Lösung
vorgesehen, die das Verbot auf Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen beschränkt,
elektronische Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Snus hingegen von der Regelung
ausgeklammert hätte. Weiter hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass nicht der
Bundesrat über die verbotenen Zutaten bestimmen können soll, sondern dass diese im
Gesetzesanhang aufzuführen seien.
Bei der Verpackung wollte die Kommission an der bundesrätlichen und ständerätlichen
Fassung zur Produktinformation, welche auf resp. in der Verpackung enthalten sein soll,
festhalten. Jedoch setzte sich im Rat ein Einzelantrag Français (fdp, VD), welcher wie
die Nationalrätinnen und -räte wollte, dass nur die wichtigsten Informationen auf der
Packung enthalten seien und für den Rest beispielsweise auf eine Internetseite
verwiesen werde, mit 23 zu 21 Stimmen durch. Damit sollte die Notwendigkeit von
grösseren Verpackungen und einer unnötigen Erhöhung des CO2-Fussabdrucks der
Produkte verhindert werden. 
Im Kapitel zur Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring kam der Ständerat dem
Nationalrat weitgehend entgegen. Mit 25 zu 17 Stimmen stimmte er für einen
Einzelantrag Z'graggen (mitte, UR), die gleich wie die grosse Kammer forderte, dass
Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und auf Internetseiten, die sich direkt an
Minderjährige richten, untersagt werden solle. Vom Zusatz «die von Minderjährigen
eingesehen werden», wie es die erste ständerätliche Fassung beinhaltet hatte, wurde
abgesehen, da daraus gemäss Z'graggen ein totales Werbeverbot resultieren würde.
Weiter kippte die kleine Kammer das generelle Werbeverbot in Zeitungen,
Zeitschriften, anderen Publikationen und im Internet aus dem Entwurf, indem sie im
entsprechenden Punkt mit 20 zu 20 Stimmen und dem Stichentscheid des
Ratspräsidenten Kuprecht (svp, SZ) dem Nationalrat folgte. Hans Stöcklis (sp, BE)
Warnung, dass dadurch ein Rückzug der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» unwahrscheinlich werden dürfte, und
Gesundheitsminister Bersets Bedenken, dass sich eine Ratifizierung des WHO-
Übereinkommens unter diesen Umständen schwierig gestalte, blieben wirkungslos. 
Untersagt werden soll hingegen, wie vom Nationalrat vorgeschlagen, die Werbung auf
von öffentlichem Grund aus einsehbaren Plakaten, in Kinos, in und an öffentlichen
Verkehrsmitteln, in und an Gebäuden mit öffentlichem Zweck und deren Arealen sowie
auf Sportplätzen und bei Sportveranstaltungen. Stillschweigend folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat zudem bezüglich Sponsoring durch Tabakfirmen, das nicht nur
bei Veranstaltungen internationaler Natur verboten werden soll, sondern auch, falls die
Veranstaltungen auf Minderjährige abzielten. Die bestehende Differenz zwischen den
zwei Räten bei der Verkaufsförderung konnte indes nicht beseitigt werden. Mit 22 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass das
Verkaufsförderungsverbot nicht nur Tabakprodukte zum Rauchen, sondern auch E-
Zigaretten und «Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt
bilden», einschliessen soll. Dass Zigarren und Zigarillos davon ausgenommen werden
sollen, hiess die kleine Kammer hingegen gut. Ferner beharrte der Ständerat auf seiner
Meinung, dass die Kantone über die Kompetenz verfügen sollen, strengere
Werbevorschriften zu erlassen.
Eine weitere Differenz zwischen den beiden Räten bestand im Zusammenhang mit der
Meldepflicht von Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring. Die
Kommissionsmehrheit schlug einen Mittelweg zwischen der nationalrätlichen Position,
auf eine Meldepflicht gänzlich zu verzichten, und der ursprünglichen ständerätlichen
Fassung, welche nach den einzelnen Bereichen aufgetrennte Meldungen vorsah, vor.
Konkret sollten Unternehmen lediglich zur Nennung eines einzigen Betrages für
Marketingaktivitäten verpflichtet werden. Auch sollte es möglich sein, den Betrag in
aggregierter Form, beispielsweise als Summe einer ganzen Branche, zu melden. Die
Mehrheit des Ständerats liess sich jedoch nicht davon überzeugen und folgte
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stattdessen mit 24 zu 20 Stimmen einer Minderheit Gapany (fdp, FR), welche sich für
die Version des Nationalrates einsetzte. 
Schliesslich kam der Ständerat der Forderung des Nationalrates auf eine Änderung im
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, welche das Verwenden von E-Zigaretten
und Tabakprodukten zum Erhitzen in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in
spezialisierten Verkaufsgeschäften in gewissen Zonen erlauben wollte, mit 39 zu 2
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nicht nach. Zudem beschloss das Stöckli auf Antrag seiner
Kommission neu, das Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» zu klassifizieren. 17

Nachdem sich der Nationalrat im Frühling 2021 mit der Volksinitiative zum Thema
Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung befasst hatte, war es in der
darauffolgenden Herbstsession am Ständerat, über das Volksbegehren zu befinden.
Josef Dittli (fdp, UR) empfahl die Initiative für die Mehrheit der SGK-SR zur Ablehnung,
da mit dem Tabakproduktegesetz als indirekter Gegenvorschlag ein guter Kompromiss
ausgearbeitet worden sei, mit dem einige Forderungen der Initiative abgedeckt würden.
Eine Kommissionsminderheit rund um Hans Stöckli (sp, BE), welcher auch Mitglied des
Initiativkomitees war, wollte indes die Initiative zur Annahme empfehlen. Stöckli
begründete dies damit, dass mit dem Tabakproduktegesetz zwar gewisse Fortschritte
erzielt werden konnten, diese Lösung jedoch unzureichend sei, weil Werbung im
Internet – welche den grössten Teil des Werbekuchens ausmache – nach wie vor
erlaubt sei. Alain Berset hielt der Initiative zugute, dass sie zwei Anliegen des
Bundesrates aufnehme: Zum einen den Schutz der Bevölkerung vor den schädlichen
Folgen des Tabakkonsums und zum anderen die Möglichkeit zur Ratifizierung des
Rahmenübereinkommens mit der WHO – diese sei mit dem vorliegenden
Tabakproduktegesetz nicht möglich. Trotzdem empfehle der Bundesrat das
Volksbegehren zur Ablehnung, da ihm die Initiative zu weit gehe und mit ihr kein
genügender Ausgleich zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interessen
erzielt werden könne. Mit 27 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) empfahl der Ständerat die
Initiative zur Ablehnung. 18

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Sport

Mit Überwachungskameras, Einreisesperren für ausländische Hooligans und
Stadionverboten will der Bund der Gewalt in Sportstadien begegnen. Nach Ansicht des
BASPO sind die gesetzlichen Grundlagen bereits vorhanden, weshalb die Massnahmen
rasch umgesetzt werden können. Als Gegenmittel zu den besonders bei Fussballspielen
beobachteten Gewaltausschreitungen einheimischer Jugendlicher verlangte
Nationalrätin Fetz (sp, BS) mit einer Motion, der Bund solle jährlich 100'000 Fr. zur
Förderung von Fussballfanprojekten zur Verfügung stellen, die auf die Gewaltprävention
ausgerichtet sind. Obwohl der Bundesrat den präventiven Charakter derartiger Projekte
anerkannte, beantragte er mit dem Hinweis auf die fehlenden Mittel im VBS erfolgreich
Umwandlung des Vorstosses in ein unverbindliches Postulat. 19

MOTION
DATE: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Mitte 2014 behandelte der Nationalrat eine im Vorjahr eingereichte Motion de Buman
(cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive. Damit sollte der
Bundesrat beauftragt werden, dem Parlament ein Massnahmenpaket zu unterbreiten,
das den Anteil der Bevölkerung, der Schneesport treibt, nachhaltig steigern soll. Einige
Vorschläge wurden vom Motionär, seinerseits Präsident des Verbandes Seilbahnen
Schweiz, gleich mitgeschickt: die Gründung einer Dienststelle zur Durchsetzung und
Koordination der Massnahmen; die Definition der ersten Schulferienwoche des Jahres
als Sportwoche; die Einrichtung einer obligatorischen Schneesportwoche für
Schülerinnen und Schüler der 5. und der 9. Klasse; ausgebaute
Finanzierungsmöglichkeiten für Schneesportlager und grosszügigere Unterstützung
durch das Programm Jugend + Sport sowie die Schaffung mindestens dreier
Bundeszentren für Wintersport. Begründet wurde der Vorstoss hauptsächlich mit
sportlichen Ansprüchen, jedoch auch mit Sorgen der Tourismusbranche. Diese
befürchtete einen Gästerückgang, wenn immer weniger Jugendliche Interesse an
Schneesportarten hätten. Neben den touristischen Anstrengungen der Wintersportorte
solle daher die Regierung mithelfen, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,
um den Zugang zum Schneesport zu erleichtern. Zusätzlich solle sie eine Antriebs- und
Koordinationsfunktion übernehmen. Der Bundesrat zeigte in seiner Stellungnahme
Verständnis für das Anliegen und betonte, dass er um die Bedeutung des Wintersports,
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sowohl aus sportlicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht, wisse. Jedoch ziele die
Motion vorwiegend auf kantonale oder gar kommunale Zuständigkeiten, bei welchen der
Bundesrat nicht Einfluss nehmen könne. Beim Thema Schneesportzentrum wurde auf
die laufende Standortevaluation für ein ebensolches verwiesen. Der Bundesrat
beantragte also dem Parlament die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat beschloss
jedoch anders, indem er das Anliegen durchwinkte. Mit 83 zu 76 Stimmen bei 25
Enthaltungen fiel die Abstimmung recht knapp aus, wobei Mitte-links unterlag.
Mehr Diskussionsbedarf sah der Ständerat, der das Geschäft Ende Jahr behandelte.
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) beantragte namens der vorberatenden WBK
Ablehnung. Mit 7 zu 0 Stimmen war das Verdikt in diesem Gremium deutlich
ausgefallen. Begründet wurde es mit den Argumenten des Bundesrats: Vermischung der
Kompetenzen und bereits laufende Anstrengungen. Einen anderen Antrag stellte Hans
Hess (fdp, OW), der selbst Präsident einer Bergbahn ist. Er wollte die Motion
unterstützen und bediente sich dabei betriebswirtschaftlicher Argumente. In puncto
Intervention bei laufenden Projekten sah er keine Nachteile, sondern viel eher ein
Signal zur Unterstützung der Bemühungen des VBS. Als Brückenbauerin verstand sich
Pascale Bruderer Wyss (sp, AG), die eine Promotion des Wintersports generell
befürwortete. Ihr Antrag lautete auf Annahme der Punkte 1 (Gründung einer
Dienststelle) und 4 (Finanzierung Schneesportlager sowie mehr Mittel für J+S) der
Motion, um dem Anliegen in einer differenzierten Art und Weise zu begegnen. Damit
sollte ein massvolles, aber positives Zeichen gesetzt werden. Kommissionsmitglied Anita
Fetz (sp, BS) präzisierte derweil die Beweggründe der WBK, die Motion abzulehnen. Dies
sei nicht Ausdruck einer negativen Grundhaltung gewesen, sondern vor allem eine
Anerkennung der bereits laufenden Projekte. Es sei nicht nötig, nochmals eine ähnliche
Motion durchzubringen. Die Diskussion wurde schliesslich durch den Zuger Ständerat
Peter Bieri (cvp, ZG) beendet: Er schlug vor, die Motion nochmals in der WBK zu
thematisieren und beantragte daher deren Rückweisung. Nach einigen weiteren
Wortmeldungen wurde dem Ordnungsantrag mit 21 zu 17 Stimmen zugestimmt. Das
Geschäft blieb damit bis auf Weiteres hängig. 20

Die vom Nationalrat angenommene Motion, dass mindestens drei nationale Zentren für
Schneesport zugunsten des Breitensports geschaffen werden sollen, wurde im
Ständerat kassiert. Die vorberatende WBK beantragte einstimmig, die Motion fallen zu
lassen. Als Begründung wurden finanzielle Kriterien vorgebracht. Der Bund verfüge
nicht über genügend Mittel für Investitionen an drei Standorten und das Anliegen habe
keine Priorität. Auch wenn die Kommission grundsätzlich mit der Stossrichtung
einverstanden sei, war sie der Meinung, dass der Auftrag an den Bundesrat zur
Lancierung der Schneesportoffensive bereits solche Überlegungen beinhalte. 
Da aus der Kommission keine anders lautenden Anträge kamen, war es der Walliser
Standesvertreter Beat Rieder (cvp, VS), der sich für die Annahme der Motion einsetzte.
In der Folge entfaltete sich eine kontroverse Debatte. Vertreter der Bergkantone
versuchten auf der einen Seite die Vorteile solcher Zentren aufzuzeigen, die Städter
zeigten sich kritisch. Letztlich stand der Nutzen der gewünschten Zentren im Fokus.
Wie es der Motionär formulierte, sollten diese explizit auch dem Breitensport
zugutekommen. Mehr Skilager-Unterkünfte seien jedoch gar nicht vonnöten, so
stellvertretend für die Gegner Anita Fetz (sp, BS), da sie von den Schulen nicht besucht
würden. Letztlich war es der Wunsch, die Ergebnisse aus der Schneesportoffensive
abzuwarten in Verbindung mit finanziellen Bedenken, der die Motion zu Fall brachte.
Mit 33 zu 9 Stimmen und einer Enthaltung wurde sie deutlich abgelehnt. 21

MOTION
DATE: 16.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport” (J+S) befeuerte
Peter Föhn (svp, SZ) die Debatte zur Sportförderung. Er knüpfte damit an Prozesse aus
dem Vorjahr an. Der Innerschweizer sorgte sich um die Finanzierung von Jugend+Sport
durch den Bund und forderte entsprechend die Regierung auf, auch für kommende
Jahre genügend Fördergelder zur Verfügung zu stellen. J+S sei 2015 um 6 Prozent
gewachsen und für 2017 werde mit einem Zuwachs um 7 Prozent gerechnet, so der
Antragsteller. Kindersport und freiwilliger Schulsport seien dabei die besonders
erfolgreichen Sparten des Programms. Föhn wollte daher erreichen, dass der Bund
mehr Geld für J+S bereitstelle, um dessen Stabilität zu gewährleisten und den
Beteiligten Planungssicherheit zu geben. 

Der Bundesrat zeigte sich wie der Motionär überzeugt von der Bedeutung und dem
Erfolg, aber auch der politischen Anerkennung, die das Programm geniesse. Er verwies
jedoch auf den Entscheid zum Nachtragskredit von 2015, wo J+S CHF 17 Mio.

MOTION
DATE: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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zugesprochen wurden, um das Beitragswachstum 2015 aufzufangen. Der Bundesrat sah
zwar ein, dass die erneut höhere Dotierung des Budgets ab 2016 (plus CHF 20 Mio.)
aufgrund des „aus sportpolitischer Sicht erfreulichen” Wachstums bereits 2017 nicht
mehr ausreichen werde. Trotzdem wollte er die zukünftige Erhöhung der Beiträge offen
lassen, da er nicht vorgreifen und stattdessen abwarten wollte, bis man mit der
„Gesamtschau Sportförderung des Bundes” weiter vorankam. Im Lichte der dort zu
fassenden Entscheidungen und unter Berücksichtigung des Voranschlages 2017 mit dem
IAFP 2018-2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion Föhn.

Im Ständerat verteidigte Föhn sein Anliegen und erhielt Rückendeckung von den
Ständeräten Bischofberger (cvp, AI) und Graber (cvp, LU); Letzterer ist auch
Mitunterzeichner der Motion und Urheber eines früheren Vorstosses dazu. Der
Motionär nahm auf eine zunehmende Sorge vonseiten diverser J+S-Akteure,
insbesondere von Leiterinnen und Leitern sowie Veranstaltern, Bezug. Man sei über die
finanziellen Kürzungen besorgt, dies wurde dem Parlament auch von diversen
Sportorganisationen zugetragen. Es fehle das Geld, weil „zu gut gearbeitet wurde” –
dieser Umstand sei unverständlich, so Föhn. Es sei essenziell, den geleisteten Effort
und den Erfolg des Programms J+S weiterhin zu unterstützen und entsprechend auch
mit ausreichend finanziellen Zuwendungen zu fördern. Bischofberger mahnte die
Ständerätinnen und Ständeräte an ihre Verantwortung, es sei ihre Aufgabe, die in den
Voranschlägen geplanten Mittel zu sprechen. Graber nahm das Stichwort „Gesamtschau
Sportförderung” auf, zeigte sich jedoch nicht einverstanden mit der Gleichbehandlung
der beiden Geschäfte. Denn die Förderung von J+S sei nicht mit der Gesamtschau
gleichzusetzen, das sei „ein finanzpolitischer Vorwand” des Bundesrates. Daraus
ableitend fürchtete Graber ein Ausspielen der Gefässe gegeneinander und dann einen
„Showdown” innerhalb der Sportförderung. Zudem gab es gemäss Graber auch
Ungereimtheiten gegenüber früheren Aussagen des Bundesrates, genannt wurde sein
eigenes Postulat aus dem Vorjahr. Damals hatte der Bundesrat gefordert, dass allfällige
Beitragssenkungen frühzeitig bekannt gegeben würden. Etwas anders ordnete Anita
Fetz (sp, BS) die Diskussion ein. Zwar stand sie klar für J+S ein, sie wollte jedoch den
Weg der Regierung gehen und weitere Entwicklungen abwarten. Sportminister Parmelin
vertrat die bundesrätliche Ablehnung der Motion. Nicht nur das: Seiner Ansicht nach
waren die Forderungen Föhns bereits erfüllt, da in der Gesamtschau Sportförderung
eine höhere finanzielle Ausstattung von J+S skizziert wurde: plus CHF 10 Mio. für 2017
und überdies Erhöhungen um CHF 15 Mio. für 2018, CHF 20 Mio. für 2019 und CHF 25
Mio. für das Jahr 2020. 
Trotz dieser Einwände wurde die Motion mit 22 zu 17 Stimmen und einer Enthaltung an
die grosse Kammer überwiesen. 22
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